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Klickbarer Index am Ende des Dokuments

Artikel 1 
Das Kind soll in der Lage sein, sich sowohl in 
materieller wie in geistiger Hinsicht in 
natürlicher Weise zu entwickeln. 

Artikel 2 
Das hungernde Kind soll genährt werden; das 
kranke Kind soll gepflegt werden; das zurück 
gebliebene Kind soll ermuntert werden; das 
verirrte Kind soll auf den guten Weg geführt 
werden; das verwaiste und verlassene Kind soll 
aufgenommen und unterstützt werden. 

Artikel 3 
Dem Kind soll in Zeiten der Not zuerst Hilfe 
zuteilwerden. 

Artikel 4 
Das Kind soll in die Lage versetzt werden, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen und soll gegen 
jede Ausbeutung geschützt werden. 

Artikel 5 
Das Kind soll in dem Gedanken erzogen werden, 
seine besten Kräfte in den Dienst seiner 
Mitmenschen zu stellen. 
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